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Text 

Genetische Analysen am Menschen zu medizinischen Zwecken 

§ 65. (1) Genetische Analysen am Menschen zu medizinischen Zwecken dürfen nur nach dem Stand 
von Wissenschaft und Technik durchgeführt werden. Sie werden in vier Typen unterschieden: 

 1. Typ 1 dient der Feststellung einer bestehenden Erkrankung, der Vorbereitung einer Therapie oder 
Kontrolle eines Therapieverlaufs und basiert auf Aussagen über konkrete somatische 
Veränderung von Anzahl, Struktur, Sequenz oder deren konkrete chemische Modifikationen von 
Chromosomen, Genen oder DNA-Abschnitten 

 2. Typ 2 dient der Feststellung einer bestehenden Erkrankung, welche auf einer Keimbahnmutation 
beruht 

 3. Typ 3 dient der Feststellung einer Prädisposition für eine Krankheit, insbesondere der 
Veranlagung für eine möglicherweise zukünftig ausbrechende genetisch bedingte Erkrankung 
oder Feststellung eines Überträgerstatus, für welche nach dem Stand von Wissenschaft und 
Technik Prophylaxe oder Therapie möglich sind 

 4. Typ 4 dient der Feststellung einer Prädisposition für eine Krankheit, insbesondere der 
Veranlagung für eine möglicherweise zukünftig ausbrechende genetisch bedingte Erkrankung 
oder Feststellung eines Überträgerstatus, für welche nach dem Stand von Wissenschaft und 
Technik keine Prophylaxe oder Therapie möglich sind. 

(2) Verwandtenuntersuchungen (§ 70) können Untersuchungen des Typs 2, 3 oder 4 sein. 

Anmerkung 

ÜR: Art. II, BGBl. I Nr. 127/2005 
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